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Übersendung von Unterlagen an

Dritten

Finanzamt haftet nicht

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

vieles, was allgemein offenkundig erscheint, ist für die

Finanzverwaltung nicht offenbar.

So ist es auch bei den offenbaren Unrichtigkeiten. Allerdings hat sich

die Finanzverwaltung hier einen Denkzettel des BFH eingeholt, der

sich gewaschen hat. Bisher ist der Fiskus nämlich in punkto

Feststellung des steuerlichen Einlagekontos davon ausgegangen,

dass, wenn ein solches nicht in der Steuererklärung erklärt wurde,

selbst dann eine nachträgliche Berichtigung ausscheidet, wenn sich

dies anhand des Jahresabschlusses offensichtlich als Fehler darstellt.

Insbesondere geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die

Änderungsvorschrift der offenbaren Unrichtigkeit schon dann nicht

greift, wenn zwar ersichtlich ist, dass die Steuererklärung offenbar

unrichtig ist, jedoch der konkrete Wert nicht erkennbar ist.

Diese sehr fiskalische Auslegung der Dinge ist jedoch falsch. Mit

Urteil vom 8.12.2021 (Az: I R 47/18) hat der BFH die

Änderungsmöglichkeit der offenbaren Unrichtigkeit eröffnet, wenn

für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich erkennbar

ist, dass die Nichtangabe eines steuerlichen Einlagekontos in der

Steuererklärung fehlerhaft ist. Entsprechendes gilt, wenn die Angabe

einer Endsumme mit null Euro erfolgt und dies erkennbar unrichtig

ist.

Im Ergebnis kommt es also nur darauf an, dass der Fehler

offensichtlich ist. Irrelevant ist hingegen, ob noch weitere

Sachverhaltsermittlungen zur Korrektur nötig sind. Dass die

Finanzverwaltung so erkennen muss, was offenbar ist, kommt einem

Offenbarungseid gleich.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.10.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der

Zahlung.

31.10.2022

■
Einkommensteuererklärung

■
Umsatzsteuererklärung

■
Gewerbesteuererklärung

In Bundesländern, in denen der 31.10. (Reformationstag) ein Feiertag

ist, verschiebt sich die Abgabefrist auf den 1.11.2022.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.10.2022. In

Bundesländern, in denen der 31.10. (Reformationstag) ein Feiertag ist,

verschiebt sich der Abgabe-/Zahlungstermin auf den 26.10.2022

(Mittwoch).

Beschwerdeeinlegung mittels Telefax: Ist unzulässig

Eine beim Bundesfinanzhof (BFH) innerhalb der Beschwerdefrist als

Telefaxschreiben eingegangene Beschwerde wegen Nichtzulassung

der Revision, die durch einen Rechtsanwalt und Steuerberater

eingelegt wurde, der gegenüber dem Gericht als "Rechtsanwalt"

handelt, entspricht nicht den Anforderungen des ab dem 01.01.2022

geltenden § 52d Satz 1 Finanzgerichtsordnung (FGO). Eine so nach

dem 31.12.2021 eingelegte Beschwerde ist unwirksam und nicht zu

beachten. Sie gilt laut BFH als nicht eingereicht. Folge sei, dass die

Beschwerdefrist nicht gewahrt wird.

Im zugrunde liegenden Fall war beim BFH innerhalb der

Beschwerdefrist des § 116 Absatz 2 Satz 1 FGO als Telefaxschreiben

eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen ein

finanzgerichtliches Urteil eingegangen. Der BFH verwarf die

Beschwerde als unzulässig. Sie sei nicht innerhalb der dafür

bestimmten Frist in der seit dem 01.01.2022 geltenden Form

eingelegt worden.

Die Anforderungen des § 52d Satz 1 FGO seien nicht erfüllt. Danach

seien vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich

einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen

Rechtsanwalt eingereicht werden, als elektronisches Dokument zu

übermitteln. Darüber hinaus seien nach § 52d Satz 2 FGO auch die

nach § 62 Absatz 2 FGO vor dem BFH zur Vertretung berechtigten

Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 52a Absatz 4

Satz 1 Nr. 2 FGO zur Verfügung steht, nutzungspflichtig. Nach § 62

Absatz 2 FGO zählten zu den vertretungsberechtigten Personen

Steuerberater, für die ab dem 01.01.2023 von der

Bundessteuerberaterkammer ein besonderes elektronisches

Steuerberaterpostfach (so genanntes beSt; § 86d

Steuerberatungsgesetz) eingerichtet wird; sie seien mit der

Einrichtung des Postfachs, spätestens aber ab diesem Zeitpunkt nach

§ 52d Satz 2 FGO nutzungspflichtig.

Ein Steuerberater, der – wie hier der Prozessbevollmächtigte der

Klägerin – zugleich eine Zulassung als Rechtsanwalt besitzt (und

damit bereits ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach, so

genanntes beA, zu unterhalten hat), sei auch dann nach § 52d Satz 1

FGO seit dem 01.01.2022 nutzungspflichtig, wenn er als

vertretungsberechtigter Prozessbevollmächtigter im

finanzgerichtlichen Verfahren ein bei Gericht eingereichtes

Dokument in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt unterzeichnet. Ein

solches Dokument dürfe daher nach dem 31.12.2021 nicht mehr

schriftlich oder per Telefaxschreiben, sondern nur noch elektronisch

bei Gericht eingereicht werden, betont der BFH.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 27.04.2022, XI B 8/22

Übersendung von Unterlagen an Dritten: Finanzamt

haftet nicht

Wer einen Schmerzensgeldanspruch wegen eines

Datenschutzverstoßes des Finanzamtes geltend macht, muss die

einen Anspruch auf Schmerzensgeld nach Artikel 82

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) begründende Verletzung

nachweisen.
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Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Im Streitfall begehrte der Kläger Schmerzensgeld. Er führte aus, dass

für seine Einkommensteuerveranlagung zuständige Finanzamt habe

versehentlich von ihm vorgelegte Unterlagen einem Dritten

übersandt. Dieser Dritte habe ihm zwar die Unterlagen übergeben.

Doch seien dem Dritten dadurch seine Anschrift und persönliche

Daten bekannt geworden. Ihm, dem Kläger, stehe daher

Schmerzensgeld zu. Das Finanzamt lehnte eine

Schmerzensgeldzahlung ab. Der Kläger reichte Klage bei einem

Amtsgericht gegen das Land Baden-Württemberg ein. Dieses verwies

den Rechtsstreit an das FG Baden-Württemberg. Dieses vernahm den

Dritten als Zeugen.

Das FG Baden-Württemberg wies die Klage auf Schmerzensgeld nach

Artikel 82 DSGVO ab. Die Klage sei zwar zulässig, da der

Finanzrechtsweg für Klagen hinsichtlich der Verarbeitung

personenbezogener Daten gegen Finanzbehörden oder gegen deren

Auftragsverarbeiter wegen eines (möglichen) Verstoßes gegen

datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich der

DSGVO gegeben sei. Das FG Baden-Württemberg sei örtlich

zuständig. Die Klage gegen die Trägerkörperschaft könne auch als

Klage gegen das handelnde Finanzamt ausgelegt werden. Beklagter

sei nach dem Behördenprinzip die handelnde Finanzbehörde.

Die Klage sei jedoch unbegründet. Der Kläger habe keinen Anspruch

auf Schadenersatz, da er eine Pflichtverletzung durch das beklagte

Finanzamt sowie einen Schadenseintritt nicht nachweisen habe

können. Der Kläger habe die haftungsbegründenden

Voraussetzungen, also den Pflichtverstoß, darzulegen. Ihm obliege die

Darlegungslast. Die Beweislastumkehr (Artikel 82 Absatz 3 DSGVO)

beziehe sich ausschließlich auf ein Verschulden der Behörde. Das FG

war nach der Anhörung des Klägers und der Vernehmung des Dritten

als Zeugen nicht davon überzeugt, dass ein datenschutzrechtlicher

Verstoß bei der Verarbeitung der Daten geschehen sei. Die Aussagen

seien nicht in sich schlüssig und stimmig gewesen. Daher sei nicht

ausgeschlossen, dass der Kläger und der Dritte bewusst und gewollt in

gemeinsamer Absprache falsch ausgesagt hätten.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 18.10.2021, 10 K

759/21

Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im Inland bei

Umzug ins Ausland wird erst mit tatsächlichem

Verlassen der Wohnung am Umzugstag aufgegeben

Fasst ein Steuerpflichtiger den Entschluss, seine Wohnung im Inland

aufzugeben und dauerhaft ins Ausland umzuziehen, wird der

inländische Wohnsitz bis zum tatsächlichen Verlassen der Wohnung

am Umzugstag beibehalten. Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland

endet in diesem Fall in dem Moment, in dem der Steuerpflichtige am

Umzugstag das Inland verlässt, wie das Finanzgericht (FG) Hamburg

klarstellt. Der Tag des Umzugs ins Ausland zähle noch zum Zeitraum

der unbeschränkten Steuerpflicht.

Im zugrunde liegenden Fall war die Haftung des Klägers für eine

seinem Arbeitnehmer A gewährte Abfindungszahlung für den Verlust

des Arbeitsplatzes streitig, die in drei Tranchen zu begleichen war,

und zwar die erste bei Auflösung des (befristeten) Arbeitsvertrages

und die weiteren in den beiden Folgejahren. Im Februar 2003 wurde

der Auflösungsvertrag zum Ablauf dieses Monats geschlossen.

Nachdem A sich am 08.02.2003 bei seinem künftigen Arbeitgeber in

China vorgestellt, einen Anstellungsvertrag unterschrieben und ein

Haus ausgesucht hatte, kehrte er zunächst nach Hamburg zurück

und flog am 20.02.2003 mit seiner Ehefrau um 14.35 Uhr von

Hamburg über Frankfurt (Abflug 17.40 Uhr) nach China und nahm

dort seine Tätigkeit auf. Die streitige erste Abfindungsrate wurde

seinem Konto am 20.02.2003 um 15.00 Uhr gutgeschrieben.

Das Finanzamt nahm den Kläger für die auf diese Zahlung

entfallende Lohnsteuer in Haftung, weil A am 20.02.2003 seinen

Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthaltsort noch im Inland gehabt

habe. Dem ist das FG Hamburg gefolgt. A habe mit dem Verlassen

seiner Wohnung am Morgen dieses Tages seinen Wohnsitz nicht

aufgegeben, sondern erst mit Ablauf dieses Tages; der Tag des

Umzugs ins Ausland zähle noch zum Zeitraum der unbeschränkten

Steuerpflicht. Jedenfalls habe A zum Zeitpunkt des Zuflusses der

Zahlung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland noch nicht

aufgegeben, weil er sich zu diesem Zeitpunkt noch körperlich im

Inland aufgehalten habe.

Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 12.05.2022, 5 K 141/18),

vorläufig nicht rechtskräftig
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Unternehmer

GmbH: Keine Hinzuschätzungen wegen unklarer

Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter

Verdeckte Bareinlagen führen nicht allein deshalb zu

Hinzuschätzungen von Betriebseinnahmen bei einer

Kapitalgesellschaft, weil die Mittelherkunft beim Gesellschafter nicht

aufklärbar ist. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, eine GmbH, betrieb in den Streitjahren einen

Großhandel und tätigte hierbei auch Barumsätze. Im Rahmen einer

Betriebsprüfung stellte das Finanzamt zum einen

Aufzeichnungsmängel bei der Führung der offenen Ladenkasse der

Klägerin fest. Zum anderen hatte der Alleingesellschafter Bareinlagen

in die Kasse getätigt. Diese stammten nach dessen eigenen Angaben

aus ihm persönlich gewährten Darlehen von verschiedenen

Darlehensgebern und aus im Privatvermögen vorhandenen

Barrücklagen aus nicht versteuerten Silberverkäufen in den neunziger

Jahren. Die Betriebsprüfung führte unter Auswertung der privaten

Konten des Alleingesellschafters und seiner Ehefrau

Bargeldverkehrsrechnungen durch, die auch die Finanzierung privater

Reihenhäuser berücksichtigte. Diese führten zu Höchstfehlbeträgen,

die das Finanzamt als Mehreinnahmen der Klägerin und zugleich als

verdeckte Gewinnausschüttungen an den Alleingesellschafter

behandelte.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster teilweise

stattgegeben. Die beim Gesellschafter durchgeführten

Bargeldverkehrsrechnungen begründeten keine Schätzungsbefugnis

auf Ebene der GmbH. Grundsätzlich sei eine Bargeldverkehrsrechnung

zwar eine geeignete Verprobungsmethode. Hieraus könne aber nicht

zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine

Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen ihres

Gesellschafters nicht erfasste Betriebseinnahmen erzielt habe. Selbst

wenn man unterstelle, dass die ungeklärten Vermögenszuwächse

durch betriebliche Aktivitäten erzielt worden waren, sei es ebenso gut

möglich, dass der Gesellschafter die Einnahmen im Rahmen von

Eigengeschäften erzielt habe und nicht im Namen und auf Rechnung

der Gesellschaft. Aus dem Umstand, dass der Gesellschafter die

Herkunft der bei ihm festgestellten ungeklärten Vermögenszuwächse

nicht aufkläre, könnten keine nachteiligen Schlüsse für die

Kapitalgesellschaft gezogen werden. Auch aus der durch die

verdeckten Einlagen hergestellten Verbindung zur Klägerin könne

nicht gefolgert werden, dass diese selbst weitere Betriebseinnahmen

erzielt habe.

Nach Auffassung des FG hat allerdings dem Grunde nach eine

Schätzungsbefugnis wegen der nicht ordnungsgemäßen

Kassenführung bestanden. Die Hinzuschätzungen seien allerdings auf

einen (Un-)Sicherheitszuschlag von 1,5 Prozent der von der Klägerin

getätigten Gesamtumsätze, nicht nur der Barumsätze, zu begrenzen.

Die Ergebnisse der Bargeldverkehrsrechnungen seien nicht in die

Berechnung der Hinzuschätzungen einzubeziehen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.05.2022, 10 K 261/17 K,U,

nicht rechtskräftig

Kapitalgesellschaft: Kein Vorsteuerabzug aus

Leistungen für private Interessen ihres

Geschäftsführers und dessen Ehefrau

Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass einer Kapitalgesellschaft kein

Vorsteuerabzug aus Leistungen zusteht, die nach summarischer

Prüfung ihrem objektiven Inhalt nach unmittelbar den privaten

Interessen ihres Geschäftsführers und dessen Ehefrau dienen

(Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Freizeitgestaltung usw.) und mit

denen ihnen erhebliche wirtschaftliche Werte zugewandt worden

sind. Dies hält das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg fest.

Unerheblich sei, dass die Kapitalgesellschaft gegebenenfalls

mittelbar die Stärkung der Gesamttätigkeit des Unternehmens

beziehungsweise der Stärkung der Einsatzfähigkeit und Motivation

ihres Geschäftsführers und der Beschäftigten bezweckt haben mag.

Die Antragstellerin ist eine GmbH. Gesellschafter und

Geschäftsführer der GmbH ist C, dessen Ehefrau B bei der GmbH

geringfügig beschäftigt ist. B ist Eigentümerin des mit einer

Doppelhaushälfte bebauten Grundstücks, das sie im Streitjahr 2015

teilweise an die GmbH vermietet hatte und zwar "das Arbeitszimmer

im Norden des 1. Stocks" und die beiden Garagenstellplätze. Für die

Miete wurde keine Umsatzsteuer berechnet. Im Jahr 2015 wurden

umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Gebäude vorgenommen.

So wurde eine Lüftungsanlage, Rollläden und Dachfenster eingebaut.

Zudem wurde das Gebäude mit umfangreicher Haustechnik

ausgerüstet (Elektroinstallationen inklusive Photovoltaikanlage). Als

Auftraggeber trat die GmbH auf. Diese beglich auch die Rechnungen.

Eine Abrechnung der GmbH gegenüber der Eigentümerin B oder dem

Geschäftsführer C erfolgte nach Aktenlage nicht. Seit 2016 wird das

Gebäude vom Geschäftsführer und dessen Ehefrau zu Wohnzwecken

genutzt.
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Gegenüber dem Finanzamt trug die GmbH vor, es handele sich um

ein Prototypenhaus, das von der Ehefrau des Geschäftsführers zwar

privat genutzt werde, aber in erster Linie Demonstrationszwecken

gegenüber potentiellen Kunden diene. Das Finanzamt versagte den

Vorsteuerabzug aus den Rechnungen für Einbauten im Gebäude der

Ehefrau des Geschäftsführers der GmbH (Lüftung, Rollläden,

Elektroinstallation, Einbau Netzwerk, Einbau Module) und weitere

Vorsteuerbeträge (zum Beispiel für Stützstrümpfe, Massagen,

Getränke, Lebensmittel, Operettenkarten). Die GmbH beantragte

beim Finanzamt erfolglos, die sich aus der Vorsteuerkürzung

ergebende Umsatzsteuerzahlungen von der Vollziehung auszusetzen.

Auch das FG gewährte der GmbH keinen vorläufigen Rechtsschutz.

Das Finanzamt habe zu Recht den Vorsteuerabzug für die an dem

Gebäude der Ehefrau des Geschäftsführers der GmbH erbrachten

Leistungen versagt (Elektroinstallation, Einbau von

Steuerungselementen, Dachfenstern, Lüftungsanlage,

Türsprechanlage, Versorgungsschacht und Rollläden). Gleiches gelte

für die Lieferung von Stützstrümpfen, die Verabreichung von

Massagen, Telefon und Strom für den Privatgebrauch, die Lieferung

von Getränken und Lebensmittel, für den Erwerb eines

Geschenkgutscheins und Operettenkarten. Nach summarischer

Prüfung dienten diese Leistungen unmittelbar ihrem objektiven Inhalt

nach den privaten Interessen des Geschäftsführers der GmbH und

dessen Ehefrau (Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Freizeitgestaltung

usw.).

Es sei unerheblich, dass die GmbH gegebenenfalls mittelbar die

Stärkung der Gesamttätigkeit des Unternehmens durch Nutzung des

Gebäudes als Anschauungs- und Werbeobjekt beziehungsweise durch

gesundheitsbezogene Leistungen (Massagen, Stützstrümpfe,

Getränke, Lebensmittel usw.) zur Stärkung der Einsatzfähigkeit und

Motivation des Geschäftsführers und der Beschäftigten bezweckt

haben mag.

Dem stehe auch nicht das Urteil des Bundesfinanzhofs vom

16.12.2020 (XI R 26/20) entgegen. Beziehe danach ein Unternehmer

eine Leistung, um diese an einen Dritten unentgeltlich weiter zu

liefern und zugleich die eigene unternehmerische Tätigkeit zu

ermöglichen, stehe ihm der Vorsteuerabzug zu, wenn die bezogene

Eingangsleistung nicht über das hinausgehe, was

erforderlich/unerlässlich gewesen sei, um diesen Zweck zu erfüllen,

und die Kosten der Eingangsleistung (kalkulatorisch) im Preis der

getätigten Ausgangsumsätze enthalten seien und der Vorteil des

Dritten allenfalls nebensächlich sei. Insoweit reiche eine "mittelbare"

Veranlassung für den Vorsteuerabzug aus.

Im Streitfall fehle es bereits daran, dass der Vorteil des Dritten (hier:

des Gesellschafter-Geschäftsführers und dessen Ehefrau) lediglich

als nebensächlich zu werten sei, da diesen erhebliche wirtschaftliche

Werte zugewandt worden seien. Auch habe die GmbH nicht

dargetan, dass die bezogenen Leistungen nicht über das

hinausgingen, was erforderlich/unerlässlich gewesen sei, um die

unternehmerische Tätigkeit der Antragstellerin auf das Gebiet des

"smart home" auszudehnen. Zudem fehle jedweder Nachweis, dass

die Kosten der Eingangsleistungen (kalkulatorisch) im Preis der

getätigten Ausgangsumsätze enthalten seien.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 08.02.2022, 12 V

2329/20
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Kapital-

anleger

Abgeltungsteuer: Vorlage an das

Bundesverfassungsgericht aufgehoben

Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen hat eine Vorlage an das

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mit der es klären lassen wollte,

ob die Abgeltungsteuer verfassungswidrig ist, aufgehoben.

Hintergrund: Mit Beschluss vom 18.03.2022 hatte das FG das BVerfG

um Klärung gebeten, ob die in den § 32d Absatz 1

Einkommensteuergesetz (EStG) in Verbindung mit § 43 Absatz 5

EStG geregelte Abgeltungsteuer in den in den Jahren 2013, 2015 und

2016 geltenden Fassungen insoweit mit Artikel 3 Absatz 1

Grundgesetz vereinbar sind, als dass sie für Einkünfte aus privaten

Kapitalerträgen einen Sondersteuersatz in Höhe von 25 Prozent mit

abgeltender Wirkung vorsehen.

Der Kläger hatte sich mit seiner Klage beim FG Niedersachsen

eigentlich dagegen gewehrt, dass das beklagte Finanzamt

Provisionseinnahmen steuerlich ihm und nicht einem Dritten

zugerechnet hatte. Außerdem begehrte er den bisher nicht erfolgten

Ansatz des Sparer-Pauschbetrages bei seinen Kapitaleinkünften.

Das FG folgte dem Kläger in beiden Punkten, war aber davon

überzeugt, dass der auf die Kapitaleinkünfte anzuwendende

(abgeltende) Sondersteuersatz von 25 Prozent verfassungswidrig ist

und war daher verpflichtet, das BVerfG anzurufen. Das dortige

Normenkontrollverfahren wird unter dem Aktenzeichen 2 BvL 6/22

geführt.

Wie das FG Niedersachsen nun meldet, hat das beklagte Finanzamt

mit Schreiben vom 02.06.2022 mitgeteilt, dass es die angefochtenen

Einkommensteuerbescheide geändert und dem Klageantrag des

Klägers entsprochen habe. Daraufhin hätten das Finanzamt und der

Kläger den Rechtsstreit einvernehmlich für erledigt erklärt.

Durch die Erledigung des Klageverfahrens sei die

Entscheidungserheblichkeit in dem Normenkontrollverfahren bei dem

BVerfG entfallen, so das FG. Die Vorlage an das BVerfG sei somit

gegenstandslos geworden. Der Vorlagebeschluss vom 18.03.2022 sei

daher aufzuheben gewesen. Das sei durch Beschluss vom 10.08.2022

erfolgt, so das FG. Eine Entscheidung des BVerfG zur

Verfassungswidrigkeit der Abgeltungsteuer werde also in diesem

Verfahren nicht mehr erfolgen.

Finanzgericht Niedersachsen, PM vom 17.08.2022

Virtuelle Währungen und sonstige Token: Kritik an

BMF-Schreiben zu Steuererklärungs- und

Mitwirkungspflichten

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) fordert Ergänzungen des

Schreibens des Bundesfinanzministeriums (BMF) zu

Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten von

virtuellen Währungen und sonstigen Token.

Sie stellt zunächst klar, dass sie eine Äußerung der Finanzverwaltung

zu den Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten für dringend

erforderlich hält, um der Praxis Hilfestellungen in diesem relativ

neuen Thema an die Hand zu geben. Sie begrüße daher grundsätzlich

eine entsprechende Ergänzung des BMF-Schreibens zu Einzelfragen

zur ertragssteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen

vom 10.05.2022.

Allerdings erscheine der Entwurf noch ergänzungsfähig. Im

Wesentlichen enthalte er die erwartbare Aussage, dass auch im

Bereich der virtuellen Währungen und Token Mitwirkungs- und

Aufzeichnungspflichten gelten.

Demgegenüber fehlten Aussagen dazu, wie die Steuerpflichtigen

diese Pflichten konkret erfüllen können. Wenn Coins oder ihre

Bruchteile an Börsen gehandelt werden, könnten tausende oder

zehntausende von Transaktionen im Jahr anfallen. Ohne

Verwendung einer Software seien die erforderlichen Aufzeichnungen

nicht zu führen. Zwar spreche die Finanzverwaltung im Entwurf in

der Textziffer x9 entsprechende Software an, fordere für diese aber

die Erstellung einer Verfahrensdokumentation durch die

Steuerpflichtigen sowie das Erfordernis der Unveränderbarkeit.

Beides liege nicht in der Macht des Steuerpflichtigen.
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Die vorhandenen Softwarelösungen würden zum Teil von den Börsen

bereitgestellt. Sie seien eher vergleichbar mit den

Kapitalertragssteuerbescheinigungen, die Banken an ihre Kunden

versenden, als mit einem Datenverarbeitungssystem des

Steuerpflichtigen, bei dem die GoBD zu beachten sind, so die BStBK.

Es sei auch in allen anderen Fällen keine Software, die der

Steuerpflichtige erwirbt und die in sein (wirtschaftliches) Eigentum

übergeht. Damit habe der Steuerpflichtige nicht nur keinen Einfluss

auf die Arbeitsweise dieser Vorsysteme. Er habe auch keine

Informationen über die zugrunde gelegten Algorithmen. Wie etwa ein

Kurs exakt ermittelt wird, könne er nicht nachvollziehen. Ohne solche

Kenntnisse über die Funktionsweise der Software könne der

Steuerpflichtige aber auch keine Verfahrensdokumentation erstellen

oder Verantwortung für die Richtigkeit übernehmen. Dies wäre

allenfalls vorstellbar für die Weiterverarbeitung der Ergebnisse in

einem eigenen System des Steuerpflichtigen.

Bei den Aufzeichnungen über die getätigten Transaktionen handele

sich um Vorsysteme für die Erstellung der Steuererklärungen. Ein

Festschreiben der Werte in diesem Vorsystemen könne der

Steuerpflichtige ebenfalls nicht erreichen oder veranlassen. Dies sei

aber auch gar nicht erforderlich, meint die BStBK.

Diese Software erfülle letztlich nur eine Reportingfunktion, die die

Erstellung der Steuererklärung unterstützt. Die einzelnen

Transaktionen seien aber bereits in der Blockchain gespeichert und

festgeschrieben. Sie könnten dort bei Bedarf im Detail nachvollzogen

werden, wenn nur die Coinadressen bekannt sind. Damit habe die

Finanzverwaltung stets die Möglichkeit, Angaben des

Steuerpflichtigen zu verifizieren. Daher liege nach allgemeinem

Verständnis bei der Besteuerung von Kryptowerten möglicherweise

kein strukturelles Vollzugsdefizit vor, auch wenn die Finanzverwaltung

die grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten (noch) nicht umfassend

nutzt.

Vor diesem Hintergrund seien die Anforderungen der Textziffer x9

nicht nur unmöglich zu erfüllen, sondern auch überschießend und

sollten noch einmal überdacht werden. Zumindest dürften keine

Sanktionen daran geknüpft werden, wenn der Steuerpflichtige diesen

Anforderungen nicht nachkommt, soweit in der Blockchain

nachvollziehbare Transaktionen betroffen sind. Anderes gelte nur für

Over-the-counter-Geschäfte, so die BStBK. Diese müsse der

Steuerpflichtige aufzeichnen und nachweisen.

In den Textziffern x3 und x11 werde festgestellt, dass das Finanzamt

zur Schätzung berechtigt ist, wenn die von den Steuerpflichtigen

vorgehaltenen Unterlagen nicht ausreichen, ihre Angaben zu

überprüfen. Wünschenswert wäre in den Augen der BStBK eine

genauere Darlegung, was als "ausreichend" angesehen wird. Die

beispielhafte Aufzählung in Textziffer x11 lasse nicht erkennen, ob

alle oder welche Angaben erforderlich sind. Eine Angabe der

Wallet-Bestände sei für die Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten

aus unserer Sicht gerade nicht erforderlich.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 25.08.2022

Kryptowährungen: DStV fordert realisierbare

Nachweispflichten

Bitcoin, Ripple, Ether & Co.: Wer in die Welt der Kryptowährungen

eintaucht, weiß um deren Vielfalt und Komplexität. Die

Finanzverwaltung will dieser nun mit einigen neuen

steuerrechtlichen Regelungen Herr werden.

Der DStV fordert, bei den geplanten Mitwirkungs- und

Aufzeichnungspflichten vor allem die Umsetzbarkeit seitens der

Steuerpflichtigen stärker in den Fokus zu nehmen.

Für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen im Zusammenhang

mit virtuellen Währungen und sonstigen Token braucht es spezielle

Software. Für diese sollen Steuerpflichtige laut BMF-Entwurf eine

Verfahrensdokumentation erstellen. Der DStV weist darauf hin, dass

Steuerpflichtige diese Forderung nicht erfüllen können. Sie haben als

Anwender weder Informationen noch Zugang zu den erforderlichen

Datenaggregationsschritten.

Außerdem sollen die Steuerpflichtigen eine Festschreibung der

Daten in den Vorsystemen sicherstellen. Das Problem: Aktuell bietet

der Markt keine Software-Lösung an, die eine solche

Unveränderbarkeit von Werten in den Vorsystemen umsetzt. Die

Steuerpflichtigen als Nutzer können die Softwaregegebenheiten

nicht beeinflussen. Es sollte daher außer Frage stehen, dass ihnen

dieser Umstand nicht zum Nachteil gereichen darf. Hinzukommt,

dass sämtliche Transaktionen bereits in der Blockchain

festgeschrieben und entsprechend nachprüfbar sind.

DStV, Mitteilung vom 01.09.2022
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Immobilien-

besitzer

Bebautes Grundstück: Aktuelle Arbeitshilfe zu

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für

Abnutzung von Gebäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a

Einkommensteuergesetz) ist es in der Praxis häufig erforderlich, einen

Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das

der Abnutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und

Boden aufzuteilen. Hierauf weist das Bundesfinanzministerium (BMF)

hin.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei ein

Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück nicht nach der so

genannten Restwertmethode, sondern nach dem Verhältnis der

Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einerseits

sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. Bundesfinanzhof,

Urteil vom 10.10.2000, IX R 86/97).

Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern stellten eine

Arbeitshilfe zur Verfügung, die es unter Berücksichtigung der

höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglicht, in einem typisierten

Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen

oder die Plausibilität einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu

prüfen. Zusätzlich stehe eine Anleitung für die Berechnung zur

Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung – beides mit

Stand vom August 2022.

Bundesfinanzministerium, PM vom 29.08.2022

Eigentumswohnung: Ein Carport darf nicht ohne

Zustimmung der Miteigentümer gebaut werden

Das Amtsgericht München hat entschieden, dass ein

Wohnungseigentümer nicht ohne Zustimmung der Miteigentümer

einen Carport errichten darf. Denn ein solcher stelle eine wesentliche

Veränderung des Gemeinschaftsgrundstücks dar.

Steht das Bauwerk bereits, so muss es wieder abgerissen werden. Das

gelte auch dann, wenn der Rückbau fast 4.000 Euro kostet und die

Errichtung rund 9.000 Euro gekostet hat.

Die Miteigentümer des Stellplatzgrundstückes können die

Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, da sie keine

Verpflichtung haben, die Errichtung eines Carports zu dulden. Eine

ordnungsgemäße – im gemeinsamen Interesse – liegende

Maßnahme wäre nur dann anzunehmen gewesen, wenn mit der

Maßnahme gemeinschaftliche Interessen verfolgt worden wären.

Dies sei aber nicht der Fall, weil der Carport nur für den einen und

nicht auch für die Miteigentümer gebaut worden ist.

AmG München, 132 C 9764/17

Vorsteuerabzug: Nicht aus Anschaffung eines

Stromspeichers im Zusammenhang mit

Photovoltaikanlage

Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung eines Stromspeichers ist

eigenständig und unabhängig davon zu prüfen, ob ein

Batteriespeichersystem zugleich oder nachträglich mit der

Photovoltaikanlage angeschafft und in Betrieb genommen worden

ist. Umsatzsteuerlich zählt ein Stromspeicher nicht zu den für den

Betrieb einer Photovoltaik-Anlage wesentlichen Komponenten und

berechtigt daher nicht zum Vorsteuerabzug. Dies stellt das

Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Die Klägerin ist eine aus einem Ehepaar bestehende Gesellschaft

bürgerlichen Rechts (GbR), die bereits seit 2013 eine

Aufdach-Solaranlage betreibt. Die GbR plante in 2016 eine weitere

Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem auf der Nordseite

des Daches. Diese Komplettanlage sollte mit einem Programm

finanziert werden, das vor Abschluss der Verträge im Jahr 2016

eingestellt wurde. Auf Vorschlag der finanzierenden Banken wurde

daher zunächst die Photovoltaikanlage erworben und aufgebaut und

der Erwerb des Speichersystems auf das Jahr 2017 verschoben, um

die Fördermittel zu erhalten.

Nach Lieferverzögerungen wurde das Speichersystem im

Frühsommer 2017 in Betrieb genommen. Das

Batteriespeichersystem dient der Speicherung des durch die

Solaranlage erzeugten Stromes, der ausschließlich für die private

Versorgung der Gesellschafter der Klägerin verwendet wird. Das

beklagte Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug für das

Speichersystem ab. Die Stromspeicher seien nachträglich

angeschafft worden, dienten der privaten Stromversorgung und

könnten daher nicht dem Unternehmen zugeordnet werden.
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Eine Ausnahme komme nur bei gleichzeitiger Anschaffung von

Photovoltaikanlage und Stromspeicher in Betracht.

Die hiergegen erhobene Klage wies das FG ab. Der Klägerin stehe kein

Vorsteuerabzug aus den Rechnungen für das Batteriespeichersystem

zu, weil dieses nicht für Zwecke der besteuerten Umsätze der Klägerin

erfolgen sollte, sondern ausschließlich den privaten Belangen ihrer

Gesellschafter diene. Der in den Batterien gespeicherte Strom werde

ausschließlich für den privaten Verbrauch der Gesellschafter der

Klägerin verwendet. Ein Entgelt hierfür zahlten die Gesellschafter

nicht an die Klägerin. Das Batteriespeichersystem diene damit nicht

der Erzielung von Einnahmen und werde mithin nicht für Zwecke der

besteuerten Umsätze der Klägerin verwendet.

Der Vorsteuerabzug richte sich nicht nach der Verwendung der

Photovoltaikanlage, da das Batteriespeichersystem nicht Bestandteil

der Photovoltaikanlage geworden sei. Der Stromspeicher gehöre nicht

zu den für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage wesentlichen

Komponenten, da ein Stromspeicher nicht der Produktion von

Solarstrom diene. Insbesondere sei die Installation eines

Batteriespeichersystems keine unabdingbare Voraussetzung für die

Einspeisung des in der Photovoltaikanlage produzierten Stroms in das

Netz des Strombetreibers.

Zwar sei in § 9 Absatz 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz ein so

genanntes Einspeisemanagement vorgesehen. Letztlich erfordere dies

jedoch nicht die Installation von Stromspeichern, sondern lediglich

eine Abregelungsmöglichkeit der Stromeinspeisung ins Netz zum

Beispiel mit Hilfe so genannter parametrisierter

Funkrundsteuerempfänger. Eine entsprechende Abregelungsanlage

habe die Klägerin auch übergangsweise installiert, so das FG.

Die eigenständige Beurteilung des Stromspeichers im Hinblick auf den

Vorsteuerabzug erfolge unabhängig davon, ob das

Batteriespeichersystem zugleich oder nachträglich mit der

Photovoltaikanlage angeschafft beziehungsweise in Betrieb

genommen worden sei. Gründe, die eine Differenzierung nach dem

Anschaffungs- beziehungsweise Inbetriebnahmezeitpunkt

rechtfertigen könnten, seien nicht zu erkennen. Die zwischen den

Beteiligten streitige Frage, ob ein langgestreckter Bauabschnitt oder

eine zeitlich gestaffelte Lieferung beziehungsweise Inbetriebnahme

vorliege, könne daher ebenso dahinstehen, wie die Frage, ob die

Klägerin die zeitlichen Abläufe zu vertreten habe.

Das FG sei nicht an die in der Verfügung der Oberfinanzdirektion

Karlsruhe vom 31.01.2017 und in der vom Bayerischen Landesamt

für Steuern herausgegebene "Hilfe zu Photovoltaikanlagen"

vertretenen Auffassungen gebunden. Norminterpretierende

Verwaltungsanweisungen, die die gleichmäßige Auslegung und

Anwendung des Rechts sichern sollen, könnten im Allgemeinen

weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller

Rechtsanwender noch eine Bindung nach dem Grundsatz von Treu

und Glauben herbeiführen. Eine von den Gerichten zu beachtende

Selbstbindung der Verwaltung bestehe lediglich ausnahmsweise in

dem Bereich der ihr vom Gesetz eingeräumten

Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit

(zum Beispiel bei Änderung der Rechtsprechung) und der Typisierung

oder Pauschalierung.

Ob die Verwaltungsanweisungen aufgrund Artikel 3 Absatz 1

Grundgesetz gegebenenfalls im Rahmen einer nach § 163

Abgabenordnung (AO) oder § 227 AO zu treffenden

Billigkeitsentscheidung zu berücksichtigen wären, könne das FG im

vorliegenden Verfahren nicht prüfen, da Streitgegenstand lediglich

die Umsatzsteuerfestsetzung für 2017 sei.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19.02.2020, 12 K

418/18, rechtskräftig

Bei kürzerer Dauer darf die AfA höher sein – auch

privat ermittelt

Vermieter können Immobilien schneller und mit höheren Beträgen

von der Steuer abschreiben, wenn sie eine kürzere Nutzungsdauer

nachweisen. Dafür reiche ein Online-Gutachten, so das Finanzgericht

Köln.

Eine modellhaft ermittelte wirtschaftliche Restnutzungsdauer von

vermieteten Immobilien könne als Grundlage für die steuerliche

Abschreibung (AfA-Satz) gelten. Grundsätzlich sei ein Gebäude zwar

nach festen AfA-Sätzen (hier 2 % pro Jahr) abzuschreiben, bei einer

tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer (als 50 Jahre) könne aber von

höheren Sätzen ausgegangen werden.

FG Köln, 6 K 923/20 vom 22.03.2022
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Angestellte

Elektronische Zeiterfassung: Betriebsrat kann

Einführung nicht erzwingen

Der Arbeitgeber ist nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz

(ArbSchG) verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den

Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Aufgrund

dieser gesetzlichen Pflicht kann der Betriebsrat die Einführung eines

Systems der (elektronischen) Arbeitszeiterfassung im Betrieb nicht

mithilfe der Einigungsstelle erzwingen. Ein entsprechendes

Mitbestimmungsrecht nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

bestehe nur, so das Bundesarbeitsgericht (BAG), wenn und soweit die

betriebliche Angelegenheit nicht schon gesetzlich geregelt ist.

Der Antrag stellende Betriebsrat und die Arbeitgeberinnen, die eine

vollstationäre Wohneinrichtung als gemeinsamen Betrieb

unterhalten, schlossen 2018 eine Betriebsvereinbarung zur

Arbeitszeit. Zeitgleich verhandelten sie über eine

Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeiterfassung. Eine Einigung hierüber

kam nicht zustande. Auf Antrag des Betriebsrats setzte das

Arbeitsgericht eine Einigungsstelle zum Thema "Abschluss einer

Betriebsvereinbarung zur Einführung und Anwendung einer

elektronischen Zeiterfassung" ein. Nachdem die Arbeitgeberinnen

deren Zuständigkeit gerügt hatten, leitete der Betriebsrat dieses

Beschlussverfahren ein. Er hat die Feststellung begehrt, dass ihm ein

Initiativrecht zur Einführung eines elektronischen

Zeiterfassungssystems zusteht.

Das Landesarbeitsgericht hat dem Antrag des Betriebsrats

stattgegeben. Die gegen diese Entscheidung gerichtete

Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberinnen hatte vor dem BAG Erfolg.

Der Betriebsrat habe nach § 87 Absatz 1 Eingangssatz BetrVG in

sozialen Angelegenheiten nur mitzubestimmen, soweit keine

gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht. Bei

unionsrechtskonformer Auslegung des § 3 Absatz 2 Nr. 1 ArbSchG sei

der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten der

Arbeitnehmer zu erfassen. Dies schließe ein – gegebenenfalls mithilfe

der Einigungsstelle durchsetzbares – Initiativrecht des Betriebsrats zur

Einführung eines Systems der Arbeitszeiterfassung aus.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 13.09.2022, 1 ABR 22/21

Gewerkschaftsmitglieder bekommen keine höhere

Sozialplanabfindung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat

Gewerkschaftsmitgliedern mangels dahingehender wirksamer

Vereinbarung die begehrte höhere Sozialplanabfindung versagt. Es

hebt insbesondere hervor, dass Betriebsvereinbarungen der

Schriftform bedürfen, damit Arbeitnehmer hieraus Rechtsansprüche

ableiten können.

Die Klägerin war seit dem 03.04.2000 bei der Beklagten, einer

Servicegesellschaft aus dem Bereich der Luftfahrt, beschäftigt. Im

Zuge der zweiten größeren Personalanpassungsmaßnahme wurde

ihr Arbeitsverhältnis betriebsbedingt zum 30.06.2020 gekündigt.

Bereits 2017 hatte die Beklagte einen Personalabbau durchgeführt.

Nach dem seinerzeit vereinbarten Sozialplan vom 06.12.2017

berechnete sich die Abfindung für die gekündigten Arbeitnehmer wie

folgt: "Betriebszugehörigkeit x Monatsbrutto x 0,9". Außerdem war –

mündlich – vereinbart worden, dass Mitglieder der Gewerkschaft

Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einen erhöhten

Abfindungsfaktor von 1,0 erhalten, wenn sie keine

Kündigungsschutzklage erheben.

Im Rahmen der zweiten Personalanpassung im Jahr 2019 hat die

Beklagte mit ihrem Betriebsrat im Interessenausgleich vom

10.12.2019 vereinbart, dass der bereits bestehende Sozialplan vom

06.12.2017 auch hierfür Anwendung findet. Auf der Grundlage einer

weiter abgeschlossenen Betriebsvereinbarung zur

Kündigungsabwicklung sollten die Beschäftigten zusätzlich zur

Sozialplanabfindung 5.000 Euro erhalten, wenn sie keine

Kündigungsschutzklage erheben.

Nach Auszahlung der Abfindung auf der Basis eines

Abfindungsfaktors von 0,9 verlangt die Klägerin mit ihrer Klage einen

um den Faktor 0,1 erhöhten Abfindungsbetrag. Sie behauptet, sie sei

Mitglied der Gewerkschaft NGG. Der Geschäftsführer der Beklagten

habe im Rahmen einer Betriebsratssitzung am 18.09.2019 zugesagt,

dass die Gewerkschaftsmitglieder wie in 2017 einen erhöhten

Abfindungsbetrag erhalten würden. Am 23.09.2019 habe zudem die

Geschäftsführerin der NGG die Belegschaft auf einer

Betriebsversammlung über diese Vereinbarung informiert und der

anwesende Geschäftsführer der Beklagten habe dazu geschwiegen.

Die Beklagte bestreitet, eine höhere Sozialplanabfindung für

Gewerkschaftsmitglieder zugesagt zu haben.
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Das LAG Düsseldorf hat ebenso wie das Arbeitsgericht die Klage

abgewiesen. Die Gewerkschaftsmitglieder hätten selbst auf der

Grundlage des Vortrags der Klägerin keinen Anspruch auf eine um den

Faktor 0,1 erhöhte Sozialplanabfindung. Etwaige Erklärungen der

Arbeitgeberin in der Betriebsratssitzung vom 18.09.2019 hätten sich

allenfalls an den Betriebsrat gerichtet. Mangels Einhaltung der für

Betriebsvereinbarungen erforderlichen Schriftform (§ 77 Absatz 2 Satz

1, Absatz 4 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz) könne die von der

Beklagten bestrittene Zusage zu keinen Rechtsansprüchen der

Arbeitnehmer führen.

In der Äußerung der Geschäftsführerin der NGG auf der

Betriebsversammlung liege keine die Arbeitnehmer begünstigende

Gesamtzusage. Eine Gesamtzusage sei die an alle Beschäftigten des

Betriebs oder einen bestimmten Teil von ihnen gerichtete

ausdrückliche Erklärung des Arbeitgebers, bestimmte Leistungen

erbringen zu wollen. Daran fehle es. Der Geschäftsführer der

Beklagten habe zu dem entscheidenden Punkt geschwiegen. Darin

liege keine Willenserklärung. Es sei nicht erkennbar, so das LAG, dass

die Geschäftsführerin der NGG als Vertreterin der Beklagten

aufgetreten ist und rechtsverbindliche Erklärungen für sie abgegeben

hat. Sie habe in der Betriebsversammlung nur eigene Erklärungen

abgegeben, aber nicht im Namen der Beklagten gehandelt. Auch die

Voraussetzungen einer Vollmacht seien nicht gegeben.

Das LAG hat in sieben weiteren verbundenen Sachen die Klagen

abgewiesen. Die Revision ist nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2022, 1 Sa 991/21

WG-Unterkunft: Wert als Sachbezug mindert sich nur

bei Doppelbelegung des konkreten Zimmers

Der Wert einer einem Arbeitnehmer als Sachbezug zur Verfügung

gestellten Unterkunft ist beim Zusammenleben in einer

Wohngemeinschaft nicht nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a

Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV – "Belegung mit zwei

Beschäftigten") zu mindern, wenn nicht auch das zur Verfügung

gestellte Zimmer (die Unterkunft) mit zwei Beschäftigten belegt ist.

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

§ 2 Absatz 3 Satz 1 SvEV setze den Wert einer als Sachbezug zur

Verfügung gestellten Unterkunft auch für die Bewertung von

Sachbezügen bei Arbeitnehmern für Zwecke der Einkommensteuer

fest (§ 8 Absatz 2 Satz 6 des Einkommensteuergesetz – EStG). Der

Wert der Unterkunft nach dieser Vorschrift vermindere sich gemäß §

2 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a SvEV bei der Belegung mit zwei

Beschäftigten um 40 Prozent.

Nach der Leitvorstellung des Verordnungsgebers liege dem

Sachbezugswert für freie Unterkunft der Preis für das Zimmer eines

Untermieters zugrunde. Zu einer Minderung des Werts der

Unterkunft nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a SvEV ("Belegung

mit zwei Beschäftigten") berechtige der Tatbestand des

Zusammenlebens in einer Wohngemeinschaft folglich nicht, wenn

nicht auch das zur Verfügung gestellte Zimmer (die Unterkunft) mit

zwei Beschäftigten belegt ist.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 12.05.2022, VI B 73/21

Auch ein nur „angekratzter“ Feiertag bringt den

vollen Zuschlag

Ein LKW-Verlader in einem Logistikunternehmen, der auch in

Nachtschicht arbeitet, die um 3:30 Uhr endet, kann für eine solche

Schicht, den vollen Feiertagszuschlag verlangen, wenn der

Feierabend in einen Feiertag "mündet". Das gelte, obwohl der

Feiertag lediglich dreieinhalb Stunden "alt" war.

Das Bundesarbeitsgericht: "Fällt ein Feiertag auf einen Werktag, so

steht nach dem Arbeitszeitgesetz ein Ersatzruhetag zu. Der muss

komplett arbeitsfrei sein. Die Feiertagsruhe ist besonders geschützt.

Sie wird durch jede Art von Beschäftigung gestört, auch wenn der

Arbeitnehmer am Feiertag nur für einen kurzen Zeitraum gearbeitet

hat."

BAG, 10 AZR 641/19



Schaufenster Steuern

13

Familie und

Kinder

Masern: Impfpflicht unter anderem für Kita-Kinder ist

verfassungskonform

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mehrere

Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen, die sich gegen Vorschriften

des Infektionsschutzgesetzes über die Pflicht zum Auf- und Nachweis

einer Masernimpfung sowie über die bei Ausbleiben des Nachweises

eintretende Folgen richten, wie etwa das Verbot, Kinder in

bestimmten Einrichtungen zu betreuen. Allerdings gelte die Pflicht,

eine Masernimpfung auf- und nachzuweisen, nur dann, wenn es sich

um Kombinationsimpfstoffe handelt, die keine weiteren

Impfstoffkomponenten enthalten als die gegen Masern, Mumps,

Röteln oder Windpocken, betonen die Karlsruher Richter.

Beschwerdeführer waren mehrere sorgeberechtigte Eltern und ihre

minderjährigen Kinder, die weder gegen Masern geimpft noch

dagegen immun sind.

Das BVerfG entschied, dass die mit der Impfpflicht einhergehenden

Eingriffe sowohl in das Recht der Eltern aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1

Grundgesetz als auch in das Recht auf körperliche Unversehrtheit der

Kinder verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Die Impfpflicht diene

dem Schutz vulnerabler Personen vor einer für sie gefährlichen

Masernerkrankung. Gleiches gelte für die Übertragung der Erfüllung

der Nachweispflicht von Kindern auf ihre Eltern. Die Annahme des

Gesetzgebers, von Personen, die keinen ausreichenden Impfschutz

oder eine Immunität gegen Masern aufweisen, könnten Gefahren für

das Leben und die Gesundheit insbesondere von Personen ausgehen,

die sich selbst nicht durch eine Impfung vor einer Masernerkrankung

zu schützen vermögen, beruhe auf zuverlässigen Grundlagen und

halte auch der strengen verfassungsrechtlichen Prüfung stand.

Die auf Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen bezogene Auf-

und Nachweispflicht sei ebenso wie das bei ausbleibendem Nachweis

geltende Betreuungsverbot im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet,

die mit dem Masernschutzgesetz verfolgten Zwecke zu erreichen. Die

Regelungen seien auch sowohl zum Schutz des Einzelnen als auch

zum Schutz der Bevölkerung vor Masern im verfassungsrechtlichen

Sinne erforderlich. Es sei nicht erkennbar, dass andere, in der

Wirksamkeit eindeutig gleiche, aber die betroffenen Grundrechte von

Kindern und Eltern weniger stark einschränkende Mittel zur

Verfügung standen.

Ohne Verstoß gegen Verfassungsrecht habe der Gesetzgeber mit

den angegriffenen Auf- und Nachweispflichten sowie den bei deren

Ausbleiben eintretenden Folgen dem Schutz durch eine

Maserninfektion gefährdeter Menschen den Vorrang vor den

Interessen der beschwerdeführenden Kinder und Eltern eingeräumt.

Die damit verbundenen nicht unerheblichen Grundrechtseingriffe

seien ihnen zugunsten des Gesundheitsschutzes vor den Gefahren

einer Maserninfektion von verletzlichen Personen und damit einem

Gemeinwohlbelang von hohem Rang derzeit zuzumuten.

Es sei verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden, dass der

Gesetzgeber im Rahmen seiner Prognose die Gefahren in der Weise

bewertet, dass das geringe Restrisiko einer Impfung im Vergleich zu

einer Wildinfektion mit Masern bei gleichzeitiger Beachtung der –

auch den betroffenen Kindern zugutekommenden – Impfvorteile

zurücksteht.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 21.07.2022, 1 BvR 469/20,

1 BvR 472/20, 1 BvR 471/20 und 1 BvR 470/20

Außergewöhnliche Belastung: Die Oma besucht die

Enkel nicht „steuerlich gefördert“

Arbeitet ein Ehepaar in der Gastronomie, finden beide Ehepartner

wegen der ungünstigen Arbeitszeiten (spät am Abend und am

Wochenende) nur sehr schwer und zu hohen Preisen jeweils

Babysitter für das minderjährige Kind, und reist deswegen die

(Schwieger-)Mutter sehr oft an (weit mehr als 50-mal pro Jahr), um

das Enkelkind zu beaufsichtigen, so kann die Oma die ihr

entstandenen Reisekosten nicht als außergewöhnliche Belastung

vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen.

In dem konkreten Fall ging es um fast 6.000 Euro, die sie steuerlich

geltend machen wollte – aber nicht durfte. Die Besuche bei den

Enkelkindern seien nicht zwangsläufig und außergewöhnlich. Der

Grad der Intensität der Kontaktpflege sei frei gewählt, da

insbesondere kein medizinisch indizierter Umgang vorliege.

Auch die „sittliche Verpflichtung“ gegenüber der Tochter könne

nicht dazu führen, dass die Reisekosten (Kinderbetreuungskosten) als

außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden dürften.

BFH, IX B 21/21 vom 27.04.2022
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Bezug von Kindergeld im Ausland

Ein Unionsbürger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem

Aufnahmemitgliedstaat begründet hat, kann nicht deshalb während

der ersten drei Monate seines Aufenthalts vom Bezug von Kindergeld

ausgeschlossen werden, weil er keine Einkünfte aus einer

Erwerbstätigkeit in diesem Mitgliedstaat bezieht.

Eine aus einem anderen Mitgliedstaat als Deutschland stammende

Unionsbürgerin klagt vor einem deutschen Gericht gegen die

Ablehnung ihres Kindergeldantrags für ihre drei Kinder durch die

Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit

für die ersten drei Monate nach Begründung ihres Aufenthalts in

Deutschland. Die Familienkasse war der Auffassung, dass die

Antragstellerin nicht die im Juli 2019 in Deutschland eingeführten

Voraussetzungen erfülle, um als Unionsbürgerin Kindergeld während

der ersten drei Monate beanspruchen zu können, weil sie in dieser

Zeit keine „inländischen Einkünfte“ bezogen habe.

Mit diesem Erfordernis zielte der deutsche Gesetzgeber darauf ab,

einen Zustrom von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten zu

vermeiden, der zu einer unangemessenen Inanspruchnahme des

deutschen Systems der sozialen Sicherheit führen könne. Dieses

Erfordernis gilt dagegen nicht für deutsche Staatsangehörige, die von

einem Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat zurückkehren. Das

deutsche Gericht hat dem Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob diese

unterschiedliche Behandlung mit dem Unionsrecht vereinbar ist.

Mit seinem heutigen Urteil weist der Gerichtshof darauf hin, dass

jeder Unionsbürger, auch wenn er wirtschaftlich nicht aktiv ist, das

Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats

für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten hat, wobei er lediglich im

Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein muss

und ansonsten keine weiteren Bedingungen zu erfüllen oder

Formalitäten zu erledigen braucht, solange er und seine

Familienangehörigen die Sozialhilfeleistungen des

Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen.

In diesem Fall ist ihr Aufenthalt grundsätzlich rechtmäßig. Während

dieser Zeit genießen die Unionsbürger vorbehaltlich vom

Unionsgesetzgeber ausdrücklich vorgesehener Ausnahmen die

gleiche Behandlung wie Inländer. Der Aufnahmemitgliedstaat kann

zwar gemäß einer im Unionsrecht zu diesem Zweck vorgesehenen

Ausnahmebestimmung einem wirtschaftlich nicht aktiven

Unionsbürger in den ersten drei Monaten seines Direktion

Kommunikation Referat Presse und Information curia.europa.eu

Bleiben Sie in Verbindung! Aufenthalts eine Sozialhilfeleistung

verweigern.

Das in Rede stehende Kindergeld stellt aber keine Sozialhilfeleistung

im Sinne dieser Ausnahmebestimmung dar. Es wird nämlich

unabhängig von der persönlichen Bedürftigkeit seines Empfängers

gewährt und dient nicht der Sicherstellung seines Lebensunterhalts,

sondern dem Ausgleich von Familienlasten. Da hinsichtlich solcher

Familienleistungen eine Ausnahme vom Grundsatz der

Gleichbehandlung von Inländern und Staatsangehörigen eines

anderen Mitgliedstaats nicht vorgesehen ist, steht das Unionsrecht

der vom deutschen Gesetzgeber eingeführten Ungleichbehandlung

entgegen. Auf die Gleichbehandlung kann sich der betreffende

Unionsbürger allerdings nur berufen, wenn er während der fraglichen

ersten drei Monate tatsächlich seinen gewöhnlichen Aufenthalt in

dem Aufnahmemitgliedstaat begründet hat. Ein nur

vorübergehender Aufenthalt genügt insoweit nicht. Die Verlegung

des gewöhnlichen Aufenthalts in den Aufnahmemitgliedstaat

impliziert, dass die betreffende Person den Willen zum Ausdruck

gebracht hat, dort tatsächlich den gewöhnlichen Mittelpunkt ihrer

Lebensinteressen zu errichten, und nachweist, dass ihre Anwesenheit

im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hinreichend dauerhaft ist, um

sie von einem vorübergehenden Aufenthalt zu unterscheiden.

EuGH, PM vom 01.08.2022
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